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Wartezeiten in den Neuköllner Ämtern 

 

Fragestellung des Bezirksverordneten: 

 

1. Wie lange wartet ein Bürger im Schnitt auf einen Termin im Neuköllner Bürgeramt, um einen 

Personalausweis zu beantragen? 

2. Wie lange wartet ein Bürger im Schnitt auf einen Termin im Neuköllner Bürgeramt, um eine 

Wohnung anzumelden? 

3. Wie lange wartet ein Bürger im Schnitt auf einen Termin im Neuköllner Bürgeramt, um einen 

Reisepass zu beantragen? 

4. Wie lange wartet ein Bürger im Schnitt auf einen Termin im Neuköllner Bürgeramt, um eine 

Gewerbeanmeldung zu beantragen? 

5. Wie lange dauert nach Beantragung die Ausstellung von Geburts- und Sterbeurkunden im 

Bezirk Neukölln? 

6. Wie lange wartet ein Bürger im Schnitt, um einen Termin im Neuköllner Standesamt zu be-

kommen? 

7. Wie viele Stellen sind im Neuköllner Bürgeramt derzeit unbesetzt? 

8. Wie viele Stellen sind im Neuköllner Standesamt derzeit unbesetzt? 

 

 

 

 

 

 



Antwort des Bezirksamtes: 

 

Sehr geehrter Herr Vorsteher, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrter Herr Potthast, 

 

Zu 1.: 

Es gibt nur die Kennzahl „durchschnittliche Wartezeit auf einen gebuchten Termin“, die keinen 

Unterschied zwischen den Dienstleistungen macht. Es kann nur die durchschnittliche Wartezeit 

auf einen gebuchten Termin benannt werden, also wie viele Tage hat ein Kunde im Durch-

schnitt auf den in dem entsprechenden Monat stattfindenden Termin gewartet vom Tage des 

Buchungsdatums bis zum Datum des Termins. 

Das waren im Bürgeramt Neukölln und im berlinweiten Durchschnitt wie folgt: 

 

04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 

24 24 29 28 32 30 28 26 29 20 26 32 Tage (Neu-

kölln) 

34 34 35 35 36 34 32 32 35 30 31 32  Tage 

(berlinweit) 

 

Zu 2.: 

Siehe Antwort 1  

 

Zu 3.: 

Siehe Antwort 1 

 

Zu 4.: 

Einen Termin für eine Gewerbeanmeldung kann nur im Ordnungsamt erfolgen. 

 

Zu 5.: 

Die Bearbeitung der Geburtenfälle bei Neugeburten beginnt mit dem Empfang der schriftli-

chen Geburtsanzeigen vom Krankenhaus Neukölln durch die Fachabteilung Geburtenregister. 

Dabei kommt es darauf an, welche Unterlagen die Kindeseltern bereits im Krankenhaus der 

Anzeige beilegen konnten und wie konkret Angaben zum Vor- und Familiennamen des Neu-

geboren angezeigt wurden. Oftmals erhält das Standesamt – Geburtenregister - sogenannte 

‚Leeranzeigen‘, ohne Unterlagen und Festlegungen von Vor- und Familiennamen des Kindes. 

Im Idealfall, d.h. bei Vorliegen aller Unterlagen, kann eine Neugeburt innerhalb von einer 

Woche beurkundet werden. Ein Großteil der Anzeigen sind jedoch Klärungsfälle. In diesen 

Fällen ist eine persönliche Vorsprache der Kindeseltern -oftmals auch mit Sprachmittlern im 

Standesamt unerlässlich. In diesen besonderen Fällen ist mit einer Bearbeitung von derzeit 

ca. 4-6 Wochen zu rechnen, je nach Fallkonstellation. 

Sterbefälle werden in der Regel innerhalb einer Woche durch das Standesamt – Sterberegis-

ter - beurkundet. 

 



Zu 6.: 

Termine zur Anmeldung einer Eheschließung, Ausstellungen von Ehefähigkeitszeugnissen und 

Beratungen sind innerhalb von zwei Wochen vereinbar. Eheschließungstermine stehen je nach 

freien Terminplätzen den Paaren zur Verfügung.  

Persönliche Vorsprachen im Geburtsregister zur Klärung im konkreten Beurkundungsfall, Na-

menserklärungen oder Anerkennungen von Vaterschaften sind innerhalb von zwei bis drei Wo-

chen vereinbar. 

Die Abgabe von Namenserklärungen (Wiederannahme Geburtsname nach Scheidung, Best-

immungen von Ehenamen), Beurkundungen von Auslandsehen, Fortführungen im Eheregister 

sind mit vorheriger Terminvereinbarung innerhalb von zwei Wochen möglich. 

In der Urkundenstelle können innerhalb einer Woche Urkunden persönlich abgeholt und be-

zahlt werden. 

In besonderen Einzelfällen sind auch kurzfristige Termine außerhalb der regulären Sprechzei-

ten mit den Fachabteilungen zu erhalten. 

 

Zu 7.: 

Von den 77 VZÄs waren 14,47 Stellenanteile im April 2024 unbesetzt, davon wurden jedoch 

bereits sechs Stellen für die Auszubildenden Verwaltungsfachangestellte des Bezirksamtes 

Neukölln, die im September 2024 auslernen, reserviert. Im Mai 2024 fangen zwei neue Sach-

bearbeitende an; zwei Interessenbekundungsverfahren befinden sich aktuell im Beteiligungs-

verfahren. Leider ist die Fluktuation in den Berliner Bürgerämtern sehr hoch. 

 

Zu 8.: 

Aktuell sind im Standesamt 6,9 Stellenanteile u.a. durch eine erhöhte Inanspruchnahme von 

Teilzeitbeschäftigung unbesetzt. Zum 01.06.2024 wird eine bereits ausgebildete Standesbe-

amtin in Neukölln ihren Dienst aufnehmen, womit dann nur noch 5,9 Stellenanteile unbesetzt 

sind. Für 2 Stellen befinden sich die Stellenausschreibungen derzeit in Vorbereitung. Hier ist 

eine breite Öffnung beabsichtigt, da die Ausbildung im Bereich selbst erfolgen wird. 

 

 

Martin Hikel 

Bezirksbürgermeister 

 


